
Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau    

Am Schneller 3 

67574 Osthofen 

Tel. 06244-5908-0   

Fax: 06244-5908-198 

E-Mail: info@vg-wonnegau.de* 

Konten: 

Volksbank Alzey-Worms 

IBAN: DE49 5509 1200 0080 0000 06 
BIC: GENODE61AZY 

 

Rheinhessen Sparkasse 

IBAN: DE40 5535 0010 0006 1833 55 
BIC: MALADE51WOR 

 

*Beachten Sie die Hinweise zum rechtswirksamen E-Mail-Verkehr und Datenschutz unter www.vg-wonnegau.de  

Verbandsgemeindeverwaltung      
Wonnegau 
 

 

 

 

Dienststelle: Wormser Straße 23, 67593 Westhofen  
 

Abwasserbeseitigungseinrichtung Wonnegau 
 

 

 

   Verbandsgemeindeverwaltung Wonnegau ▪ Postfach 1463 ▪ 67567 Osthofen 

 
Bitte Name und Adresse hier eintragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung – EIGENTÜMERERKLÄRUNG 
 

1. Lage des Grundstücks in der Gemarkung: __________________________________________ 

Straße+Hausnummer: _________________________________________________________ 

 

Flurbezeichnung Grundstücksgröße 

   

  

  

   

 

Bei Grundstücken, die tiefer sind als 40 m, bitte Grundstückstiefe und –breite angeben: 

Tiefe Breite 

  

 

Bebauungsplan: /  

Grundflächenkennzahl: mind. 0,4  

 

2. Eigentumsverhältnisse 

Die Eigentümerangaben sind in Anschriftenfeld richtig 

☐ Ja                                                ☐ Nein, die richtigen Angaben sind nachstehend eingetragen  
                                                              (bei mehreren Eigentümern bitte Miteigentumsanteil angeben) 

 

 

 

 

 

 

 

Bechtheim 

Bermersheim 
Dittelsheim-Heßloch 

Frettenheim  
Gundersheim 
Gundheim  

Hangen-Weisheim 
Hochborn 
Monzernheim 

Osthofen 
Westhofen 
 

www.vg-wonnegau.de 

Unser Aktenzeichen:  

  

Ihnen schreibt: Steueramt 

E-Mail* : steueramt@vg-wonnegau.de 

Telefon: 06244/5908-210 

Fax:  

  
Ihre Nachricht:  

Ihr Zeichen:  

Datum:  

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag  08:00 – 12:00 Uhr 
und Donnerstag  14:00 – 18:00 Uhr 
 

sowie nach Vereinbarung 
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3. Befinden sich auf dem unter 1. angegebenen Grundstück Gebäude? 

☐ Nein                                                      ☐ Ja mit ___Wohnungen 

 

Anzahl der Personen je Wohnung: (evtl. Beiblatt beifügen) 

Wohnung  Personenzahl 

1  

2  

3  

4  

 

☐ ohne Wohnungen  

     (Welche Art von Gebäuden? z. B. Keller, Kelterhaus, Produktionshalle, sonstige Gebäude) 

 

 

 

 

4. Das Grundstück wird genutzt 

☐ ausschließlich zu Wohnzwecken 

☐ ausschließlich zu Gewerbezwecken bzw. Dienstleistungen 

☐ zu Wohn- und Gewerbezwecken bzw. Dienstleistungen 

 

Flächenanteil Wohnung: m² 

Flächenanteil Gewerbe bzw. Dienstleistung: m² 

 

Anzahl der Mitarbeiter:  

 

5. Überbaute und befestigte Flächen (Wichtig! Unbedingt ausfüllen) 

Wohnhaus/Gebäude/ überdachte Terrassen 

Nur Grundfläche angeben!!! 
m² 

Nebengebäude/Schuppen m² 

Garagen/Carports m² 

Stallungen m² 

Landwirtschaftliche Wirtschaftsgebäude 

(Kelterhaus, Scheunen) 
m² 

Sonstige befestigte Flächen 

(Hofflächen, Wege, Einfahrten) 
m² 

Summe  
der überbauten und befestigten Flächen 

m² 

 

Tatsächlich an die Abwasserleitung  

angeschlossene Flächen 
m² 

Zukünftig an die Abwasserleitung  

anzuschließende Flächen 
m² 
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6. Landwirtschaft und Weinbau 

Bewirtschaftet der Betrieb landwirtschaftliche Flächen? 

☐ Nein ☐ Ja 

 

Bewirtschaftete Fläche: ha 

 

Wird auf den Grundstück Weinbau betrieben? 

☐ Nein ☐ Ja 

 ☐ Weinbaubetrieb 

 ☐ Weinkellerei/Weinhandel 

 ☐ selbst  

 ☐ von einem Dritten  

 

Name, Vorname  

Straße, Haus-Nr.  

PLZ Ort  

 

Größe  

der selbst bewirtschafteten Weinbaufläche 
ha 

Größe  

der im Ertrag stehenden Weinbaufläche 
ha 

 

Werden zugekauft 

☐ Trauben ☐ Most ☐ Wein ☐kein Zukauf 

 

Vermarktungsart für im Ertrag stehenden Rebflächen 

 

 Liter Hektar 

Flaschenweinvermarktung   

Fassweinvermarktung   

Vollablieferer   

Teilablieferer    

 

Bei Voll- bzw. Teilablieferer werden von der im Ertrag stehenden Rebfläche angeliefert an 

Genossenschaften und Weinkellereien 

 

 Liter Hektar 

Innerhalb der VG   

Außerhalb der VG   

 

 

7. Wird auf den Grundstück Grundwasser entnommen (Brunnen, eigene Hauswasserversor-

gung)? 

☐ Nein 

☐ Ja mit eichfähigen Zähler ☐ Nein ☐ Ja 

 

 Wieviel Kubikmeter Wasser beziehen Sie pro Jahr daraus? 

 

m³ 
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8. Nutzen Sie einen Zwischenzähler zur Gartenbewässerung? 

☐ Nein 

☐ Ja  Zählerstand 

 

  

9. Wird auf eine andere Art (z. B. durch Sammeln von Oberflächenwasser, Entnahme aus Ge-

wässern, Wasserbezug für Spritzbrühherstellung und von Spritzbrühanlagen) Wasser bezo-

gen? 

☐ Nein 

☐ Ja   

 Wieviel beziehen Sie pro Jahr auf andere Art? 

 

10. Angaben über Abschläge 

Beantragen Sie Abzüge vom Wasserbezug für 

 

Landwirtschaft, ab 1 ha  

Obstanlagen ha 

Rebanlagen, bewirtschaftet  ha 

Ackerland, eigenbewirtschaftet ha 

Gemüseanlagen ha 

 

Viehhaltung  

Pferde Stück 

Rinder bei reinem Milchviehbestand Stück 

Schweine bei reinem Zuchtviehbestand Stück 

Schweine bei gemischtem Bestand Stück 

 

11. Ist das Grundstück an die öffentliche Kanalisation angeschlossen? 

☐ Nein 

☐ Ja  ☐ in Kanalisation nur Schmutzwasser 

  ☐ in ein Gewässer 

  ☐ in den Untergrund 

 

Wann erfolgte die letzte Leerung der Ausfahrgrube bzw. Hauskläranlage? 

 

Datum der Leerung: ------ 

 
Schlusserklärung des Eigentümers / der Eigentümer (Erbbauberechtigten) 
Ich/Wir erkläre(n), vorstehende Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Mir/uns ist bekannt, dass die 

Eigentümererklärung für bebaute und bebaubare Grundstücke einer Erklärung im Sinne der Abgabenordnung 

gleichkommt und falsche Angaben mit einer Geldbuße geahndet werden können. 

Es ist mir/uns bekannt, dass meine/unsere Angaben überprüft werden und die Beauftragten der Verbandsge-

meinde Wonnegau zu diesem Zweck das Recht auf freien Zutritt zu meinem/n /unserem/n Grundstück(en) ha-

ben.  

 

Ort, Datum: Unterschrift(en) 

  

 

m³ 

m³ 
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INFORMATION: 
 

Was gilt als befestigte bzw. versiegelte Fläche?  
 

Als versiegelte Flächen gelten alle überbauten und darüber hinaus befestigten Grundstücksflächen. 

Unter überbauten Flächen sind Flächen zu verstehen, die mit einem Gebäude (z.B. Wohnhaus, Ga-

rage, Scheune) bebaut sind sowie Flächen, die durch Dachüberstände oder sonstige Überdachungen 

(z.B. Vordach, Carport) überbaut sind. Unter befestigten Flächen sind künstlich angelegte Flächen zu 

verstehen, die so verdichtet wurden, dass sie ganz oder teilweise wasserundurchlässig sind. Dies 

sind z.B. asphaltierte, betonierte und gepflasterte (auch mit Fugenabstand) Flächen. Öko-/Poren-

pflaster, Rasengittersteine sowie Kies- und Schotterflächen gelten auch als befestigte Flächen. 


